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Interkommunales Gewerbegebiet bei Scheppau
hier: Antwort der Verbandsverwaltung

Sachverhalt und Begründung

1. Welche Konflikte sieht der Regionalverband zwischen den ausgewiesenen Nutzungen und einem 
Gewerbegebiet?
Für die benannten Nutzungen bedeutet das Vorhaben den Entzug der Gebiete. Inwieweit sich 
hieraus erhebliche Nachteile oder Probleme ergeben können, kann aufgrund der dem 
Regionalverband noch nicht vorliegenden Planung nicht eingeschätzt werden. Belastbar kann dies 
erst ein Raumordnungsverfahren klären.

2. Welche Hemmnisse für die Nutzung der vorhandenen Flächen (z.B. Verkaufsbereitschaft der 
Eigentümer*innen) sind bekannt?
Keine Kenntnis

3. Welche Bedeutung kommt, aus Sicht des Regionalverbandes, den Nutzungen Natur + Landschaft 
sowie Erholung in diesem Bereich zu?
Der Bereich wurde für die raumordnerischen Funktionen siedlungsnahe Erholung festgelegt. Über 
die Nutzungsintensität kann der Regionalverband keine Aussagen treffen.

4. Welche Informationen liegen dem Regionalverband hinsichtlich der vorhanden Gewerbe- und 
Industrieflächenpotentiale der Städte Wolfsburg und Braunschweig sowie der Landkreise 
Wolfenbüttel und Helmstedt vor?
Dem RGB liegen Gutachteraussagen aus dem Konzept regionalbedeutsamer Gewerbestandorte 
KOREG (2020) vor. Die nachfolgende Tabelle gibt zu der Frage Auskunft. Die angewendete 
Methodik ergeht aus dem KOREG S. 46ff

Der Verbandsdirektor



5. Welche Nutzungsdarstellung ist für diesen Bereich im geplanten RROP (nach derzeitigem Stand) 
vorgesehen?  
Das RROP 3.0 basiert auf verschiedenen thematischen Fachgutachten, in denen Vorschläge für 
Festlegungen einzelner Flächen getroffen werden. Zu diesen Gutachten gehört u. a. das 
Freiraumkonzept (FREK 2020). Die gutachterliche Empfehlung aus dem FREK 2020 stellt für den 
Bereich Folgendes dar: Vorbehalt Natur und Landschaft, Vorbehalt Landwirtschaft, Vorbehalt 
Vergrößerung des Waldanteils. Im KOREG ist die Fläche als Potenzialfläche enthalten. Bei der 
Neuaufstellung des RROP 3.0 wird die Festlegung der Potenzialflächen aus dem KOREG als 
Vorbehaltsgebiet „Industrielle Anlagen und Gewerbe“ unter Abwägung u. a. mit den Belangen Natur 
und Landschaft, Landwirtschaft sowie Vergrößerung des Waldanteils, geprüft. Weitere 
Festlegungen können sich im weiteren Aufstellungsprozess RROP 3.0 ergeben.
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